
die Unterſchlagung Qus Not ranlaßt worden, 0 iſt wohl auch der
da/ ſie wieder gut machen; iſt ſie aber aus Gewiſſenloſigkeit

hervorgegangen, ſo ird eine Mahnung von eite der Freundin,
zumal venn dief bekennen muß, unrechtmäßigerweiſe zur Kenntnis
5e5 Geheimniſſes elangt zu ſein, keinen Erfolg verſprechen, ſondern
Nur Erbitterung verurſachen. Wäre die Freundſchaft eine olche daß
Da Leſen der Briefe ſchon öfters und gegenſeitig geſchah und mußte
ſonach die veruntreuende Beamtin erwarten, daß thre Freundin die
Unterſchlagung erfahre, ſo würde reilich 3u raten ſein, offen ſich aAus
zuſprechen. Denn in dieſem Falle könnte das Schweigen als Zu
ſtimmung

Y ( Vergehen gedeutet werden. Die Kollegin wird auch
nach Kräften ihrer Freundin behilflich ſein, den Schaden 3u erſetzen,
venn eL durch otlage veranlaßt wurde; wäre aber kein Wille zum
Schadenerſatz vorhanden, vielmehr infolge gewiſſenloſen Leichtſinns eine
Wiederholung des Vergehens befürchten, E uß die Freundſchaft
gegen eine derſelben unwürdige Perſon abgebrochen werden. In
letzterer orausſetzung, daß nämlich Schädigung de Aerars
U erwarten, iſt die Beamtin zur nzeige zu verhalten, ſie
nicht unrechtmäßig zur Kenntnis der Sache gelangt EE

ſt und die
Freundſchaft nicht weiter fortgeſetzt werden darf; außer * waäre voraus
Uſetzen, daß die Unterſchlagung ohnehin infolge Kontrolle ans Licht

kommt. ſt aber beſteht keine Pflicht die Sache zur Kenntnis
der Vorgeſetzten zu bringen; vielmehr muß ſie renges Stillſchweigen
beobachten, wenn ſie unbefugt, gegen den illen der Brief  2  —
ſchreiberin, den Brief geleſen hat Der Dienſteid ver  1 keineswegs,
unerlaubte ittel anzuwenden, ohne beſonderen Grund
das Briefgeheimnis zu verletzen, das Aerar vor jedem möglichen
Schaden 3u bewahren; ebenſowenig dazu, ein unrechtmäßig erfahrenes
Geheimnis verraten War dieſes rechtmäßig erfahren, ſo iſt die
Beamtin an ſich erſt recht zur Wahrung desſelben ver  1 aus
Freundſchaft und aus Rückſicht auf den weitaus größeren Schaden,
den die Kollegin durch eine Anzeige des Vergehens erleiden würde.

d Kommt die Unterſchlagung ans Licht, ſo hat die Beamtin das
Geheimnis zu wahren; ſie hat ich 3u verhalten, als ob ſie davon
vorher keine Kenntnis gehabt 0

Seckau. Aug. gger
III (Ungültige Prieſterweihe?) Ein junger Prieſter Titins

wird immer wieder von Zweifeln beunruhigt, ob die Weihe
Oes Presbyterats gültig empfangen habe Als EL nämlich bei der
Weihe die heiligen Geräte berühren ſollte, hat er nur Patene und
Kelch berührt, nicht aber die Hoſtie auf der Patene; denn der Zere⸗
moniar ſagte ihm Die Berührung der Hoſtie ſei nicht notwendig.
6² Patene hat aber auch nicht zwiſchen Zeige⸗ und Mittelfinger
genommen (wie das Pontifikale vorſchreibt), ſondern nulr mit den
Zeigefingern berührt, und zwar auf der oberen Seite Ferner hat
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der Biſchof nicht gleich als der Wuehermdidet n der angegebenen
Weiſe die heiligen Gefäße berührte, die brte der Orm geſprochen.
Denn Titius war der Er Mn der El der Ordinanden; und als

ſchon die heiligen Geräte berührt atte, begann der Zeremoniar
erſt die Drte der Form im Pontifikale zu ſuchen und rief dann
den Librofer herbei, das Buch halten. Während dieſes Vorganges
hat Titius den Kelch nicht mehr berührt, ondern nur die Patene;
ebenſO, als der Biſchof hierauf die Orte ſprach „Accipe E8
Atell — Als ＋ nämlich reflektierte, ob ſeine Finger den Kelch
berühren, fühlte dieſen nicht mehr Unter den Fingern; CELY ma
aber auch keinen Verſ ihn von neuem berühren. Titius glaubt
nun eine moraliſche Gleichzeitigkeit wiſchen materia und fOrma.

wiſchen ſeiner Berührung des Kelches und den Worten des
Biſchofs ſei hier nicht mehr vorhanden geweſen; alſo war die Weih
ungültig. Was iſt dem Titius ſagen?

ami die Weihe gültig ſei, mu ſowohl der Kelch
mit Wein, als die Patene mit Hoſtie berührt werden. So Ballerini—
Palmieri, Bucceroni, Göpfert, Mare, Noldin Ze ehmtu
Der Zeremoniar hat aber mit Recht erklärt: 68 ſei nicht notwendig,
die Hoſtie berühren. Das geht aus den Worten des Pontifikale
klar hervor und wird von den Moraliſten einhellig zugegeben.
Wird aber die Hoſtie berührt und die Patene nicht, iſt darum
die Weihe ſicher nicht ungültig; das iſt sententia (O0mmunis. So⸗
mit muß die Weihe auch gültig ſein, die Patene nur mit den
Zeigefingern auf der oberen Seite berührt wird. Es iſt auch, Dieé
eS ei noch keinem Moraliſten oder Kaſuiſten eingefallen, 2—  2
behaupten: die Patene müſſe, damit die Weihe gültig ſei, ſowohl
mit den Zeigefingern von oben als mit den Mittelfingern von unten
berührt werden. Dieſer Zweifel des Titius iſt jedenfalls ein unbe⸗
gründeter Skrupel Das Pontifikale ſagt nur accipiunt lam die
Patene) inter in dies medios digitos 6t CUPPaIIU Calicis 6

patenam simul tangunt Das hat Titius 10 L
ber die Gleichzeitigkeit wiſchen Materie und Form? Titius

hat während der Biſ of die Worte der Form rd Die
Patene (mit Hoſtie) berührt. Nach ehmtu (Casus 0118SC II II —  2
iſt eS gewiß, daß zur Gültigkeit der Weihe enügt: entweder den
Kelch mit Wein oder die Patene mit Hoſtie zu berühren. Er olgert
dies aus drei Entſcheidungen Gennari hält jedoch
durch dieſe Dekrete die rage keineswegs für entſchieden, und Noldin.
iſt offenbar derſelben Anſicht Ballerini⸗-Palmieri gibt, obwohl
teſe Dekrete (bei der erſten Auflage wenigſtens) noch nicht
7 wie uns dünkt, den treffenden run dafür an 1661 hatte
die R auf den Skrupel eines Pr Ephrem aſteau, habe
bei einer Prieſterweihe den Kelch nicht phyſiſch berührt, geantwortet:

könne mit ganz ruhigem ewiſſen das Zelebrieren ohne jeden
Skrupel fortſetzen. 1863 wurde von der die gleiche Antwort



gehen mn einem ähnlichen Falle Dagegen hat 8 Mai
1796 einem Biſchof bezüglich einer Prieſterweihe, bei welcher nur
die Patene und nicht der Kelch erührt worden war, geantwortet:
die Weihe ſoll bedingungsweiſe vollſtändig wiederholt werden. „Wie
ind dieſe zwei Antworten 3u vereinigen?“ frägt Ballerini⸗Palmieri.
„In beiden Fällen fehlte die Berührung des Kelches und doch war
die Antwort ganz verſchieden. Im erſten alle handelte (8 ſich wie
Aertnys richtig bemerkt, nicht die Rechtsfrage, ondern nur um

die Tatſache; war nämlich Eenn dubium facti, ob P'r Ephrem
den Kelch berührt habe, und ein negatives dubium, denn 5
ird emn Skrupel genannt: 0 daß demgemäß die vorgelegte Frage
eine Moralfrage für die Ruhe des Gewiſſens wurde. Um dieſen
Skrupel zu beſeitigen, iſt die Antwort gegeben worden, die darauf
hinausgeht: da kein wahrſcheinlicher Grund zu zweifeln vorliegt, ob
die Berührung geſchehen ſei, iſt der Skrupel zu verachten. Die
ingegen hat eine andere Frage gelöſt, nämlich die Rechtsfrage.“
Wenn man die drei von Lehmkuhl zitierten Dekrete (1897) näher
anſieht, wird man zugeben, daß ſie ebenfalls nicht die Rechts⸗
frage entſcheiden ollen, ſondern nur Skrupel beſeitigen. In einem
Falle (17 März el CS Caius tétigit tantum patenam
t hostiam, 0O ipsum calicem, tsi 20 istum CU digitis tan⸗-
gendum nisus Sit. In einem anderen Falle (7. September
Sacerdos Ubitat. utrum tétigerit Caliéem Simul CUIII

patena: 1581 videtur hane Ultimam OII tétigisse. Beide
erhielten die Antwort vom acquiescat! Der dritte von

Lehmkuhl zitierte Fall (auch 17 März iſt dem Unſeres
Titius völlig ähnlich: Sempronius prius tétigit calicis;
86d POStea, CU episcopus formulam pronuntiavit, teétigit tan-
Ummodo patenam CU superposita hostia pel Calicem. Es
erfolgte vom die gleiche Antwort acquiescat! Hat das
m dieſem letzten Fall die Rechtsfrage entſchieden? ohl benſo
wenig, als In den zwei anderen. Sempronius und daher auch Unſer
Titius ſollen über ihre Weihe beruhigt ſein nicht weil zur
Gültigkeit derſelben genügen würde, entweder den Kelch ohne die
Patene oder die Patene ohne den Kelch berühren; ſondern weil
beide ſowohl den Kelch als die Patene berührt aben

ber die Berührung des Kelches geſchah nicht gleichzeitig, al  —
der Biſchof die orte der Form ſondern vorher!? Die
Gleichzeitigkeit zwiſchen Materie und Form braucht keine phyſiſche
oder mathematiſche ſein; CS enügt, Vte die Moraliſten hervor⸗
heben, eine moraliſche. Dieſe iſt nach dem Dekret vom 17. März
1897 vorhanden, wenn zuerſt der Kelch berührt ird und ſpäter,
während der Biſchof die Orte pri u mehr die Patene.

.—  — lange die Zwiſchenzeit dauern darf, hängt, wie Ballerini⸗
Palmieri bemerkt, von der moraliſchen Abſchätzung ab, nämlich vom
Sensus communis et prudentum hominum judicium. Buece—
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ronit (Casus COn8 II berichtet nach Lugo von Eenem Titius,
der von enmem unerfahrenen Zeremoniar gehindert wurde, die heiligen
Gefäße erühren, jeſprochen

während der Biſchof die Formel au  rd
erſt nachdem dieſe g9eprochen war, wurde ELr geheißen, Kelch und
Patene berühren. Viele Biſchöfe die Wiederholung der Weihe
gebeten wurden, wagten dies nicht einmal bedingungsweiſe zu tun
Wir glauben nicht, daß un er Titius mehr Erfolg haben würde;
und wollte er ſich Rom anfragen, ˙o dürfte eur wieder
mahnt werden: acquiescat!

Seckau. Aug Egger B

ur Vorſteher von Erziehungshäuſern hre Zög
inge beichthören?) Von nent Vorſteher eines Erziehungshauſes
für Knaben wurde Aum Aufſchluß gebeten M folgendem Fall Ein
älterer Schüler, bei dem nicht zu befürchten iſt, daß durch ſeine
Beicht dem Vorgeſetzten den Mund ſchließen nd die Hände binden
will kommt und bittet ich moge eine Beicht bren mit der Be⸗
gründung, ETL könne ſich anderen gegenüber nicht ſo ausſprechen
e- werde von miu der ich ihn kenne beſ verſtanden Der Exer
zitienmeiſter den der Vorſteher Um Rat fragte meinte önne das
unbedenklich tun Der Vorſteher tat dementſprechend 0  e aber ein
gewiſſes Bedenken da bu Raubte S eſtehe erne römiſche Ent cheidung
In dieſer Frage die den Vorſtehern verbiete ihre Zöglinge beicht  5  —
zuhören Er rag alſo was die römiſche Entſcheidung, die nicht
ſinden könne beſage und welche verpflichtende Kraft ſie habe erwähnt
auch EL habe gehört eS gebe Vorſteher von Erziehungsanſtalten
beſonders für verwahrloſte Kinder die regelmäßig Zöglinge eicht⸗
hören ohne jedoch ihre Zöglinge irgendwie zu beeinfluſſen daß ſie
bei ihnen beichteten da denſelben auch andere Beichtväter zur Ver⸗
fügung ſtehen Zur Löſung des Falles ſtellen wir drei Fragen

Exiſtiert emne rom! ch Entſcheidung dieſer rage und was
agt ſie?

Dürfen Vorſteher von Erziehungsanſtalten regelmäßig ihre
Zöglinge beichthören, auch wenn ſie dieſelben un keiner Weiſe dahin
beeinfluſ

Hat der Vorſteher ſeimem Fall richtig gehandelt?
Zur erſten Frage Eine allgemeine ömiſche Entſcheidung, wie

Re der Vorſteher ſeiner Anfrage vermutet exiſtiert nicht 0
aber hat die Ongr Inꝗ Uli 1899 vOI 32.

64 Enne Inſtruktion gegeben, die als vortreffliche Norm auch
unſerer Frage gelten kann.

Der römiſchen Kongregation wurde berichtet, daß Rom die
Oberen religiöſer Genoſſenſchaften ſowie Vorſtände von
Seminarien und Kollegien die Beichte threr Zöglinge die mit
ihnen demſelben Quſe weilen bren Die Kongregation verurteilt
dieſe Praxis und erläßt Eemn ausdrückliches Verbot (districte prohibe


